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Luzern, Samstag

No. 16.

den21. April.
18Z8.

Schweizerische Kirchen? et tunc
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Einen ewigen Krieg haben die Schuldbewußten mit sich selbst.

Metastasis.

Der erste April/ oder der Passionösonntag im
Kloster Pfäfers.

Das Kloster PfäferS ist geleert! — Alle, — sogar der

Prälat, mußten Iiàn.8 vvlen« auf den 1. April fort. Das
hatte man nicht erwartet/ daß die gnädigen Herren und

Obern so gestrenge mit ihnen verführen, und ste ohne Par-
don in den frostigen April schickten. Einige Konventualen,
oder wie man ste heißen mag, hat der Ordenshabit so stark

belästiget, daß sie den April nicht mehr erwarten mochten,

wo ste steh des gehässigen Kleides entledigen konnten. Schon

vor demselben warfen ste den Habit, Gurt und Skapulier
weg, und zogen dafür lange Hosen und hübsche Schmisetten

an. — AlleS dieses thaten ste, ohne vorher abzuwarten, bis
der heilige Stuhl ihnen die votorum ckispensutivneni,
um die ste doch so schmachtend und kleinfällig supplizirtcn
(ut venli« miserieoi cklLk nos respieere ckiKneiis, heißt es

in der Supplie") ertheilt hat. —
Mir welcher Ergebenheit, mit welcher ängstlichen Sorg-

fält, ja mit welch' skrupulöser Aufrichtigkeit eö mir ihrer
Supplie an den heil. Vater gemeint sein soll, beweist der

Ausgang deS LiedeS. — Wo die Gewalt dispenstrt, da braucht
man des Papstes nicht. Und mit einem Schwerthieb läßt
sich der Knoten leichter sprengen, als mit langsamerer regel-
mäßiger Lösung. Es bleibt ihnen mit JudaS der Trost,
das, was ste thaten, geschwind gethan zu haben. — Der
unglückliche Abbt, dem die Auswanderung am schwersten

aufs Herz gefallen sein soll, hat sich zuerst nach Ragatz,

alsdann nach St. Gallen begeben. Der letzte Dekan St ei-
ner verschied am 8. d. zu Schänis an der Wassersucht;

der Erzähler" spricht die Freude der Negierung auS, so

zeitig in dessen Erbe eintreten zu können, die Verantwortung
dem überlassend, der vor Gottes Richterstuhl berufen worden.

Die Herren Ehrenzeller und Administratoren sollen nun den

-j. und 6. April zu den Pfarrern verreiSt sein, um das

früher Jnventarisirte in Anspruch zu nehmen. ES ward

ihnen jedoch belassen, wenn ste den Empfang davon bescher-

nigten, und durch diesen Akt somit auf jede Reklamation

verzichteten. Unter gleicher Bedingung ward auch den

übrigen Nichtpfarrern Pension und Aussteuer zuerkannt.

Wie mau vernimmt, soll sich die Minorität gegen solches

Ansinnen gesträubt haben; mit welcher Anstrengung und mir
welchem Erfolge, wird die nahe Zukunft weisen. Die Bei-
suchung war allerdings schwer, und einige Fürsorge für dir

künftige Existenz dürfte nach ihrer Vertreibung aus dem

sichern Asyle wohl noch ihre Rechtfertigung finden.

Die Auflösung deS Klosters PfäferS ist nun faktisch

beendigt. Sie war vorbereitet durch lange innere Unord-

nung; eingeleitet durch Dekret des kath. Großrathskollegiums

vom 16. Juni 1836, zufolge dessen dein Kloster am 11. Nov.

18Z6 ein Administrator von der Regierung gefetzt wurde.

Alö zweiter Akt erscheinen die AufhcbungSgesuche und Be-

Müsse deö Kapitels, deS katholischen und allgemeinen Gr.

Rathes. AIS dritter Akt erscheint die Uebernahme des
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Klostervermögens durch den Staat/ die Abfindung und Aus-
fteuer der Auötretenden, wobei der Staat großmüthig zu

Werke gegangen zu sein sich schmeichelt, ohne jedoch die

Erwartungen der Auötretenden befriedigt zu haben; „denn,

sagt der „Erzähler", Rücksichten auf frühere sogenannte
Leistungen, mehr oder mindere Bedürftigkeit, gehegte über-

spannte Erwartungen u. dgl. konnten und durften fie aller-

dingö nicht nehmen." Schon am 29. März fiedelte fiel) der

bisherige Klosteradministrator ins Kloster hinüber und in
der Nacht vom 1. auf den 2. April genas dessen Gattin
von einem Kinde, das mm die öden, zum Zusammenleben
in beständiger Keuschheit bestimmten Räume mit seinem Ge-

wimmer erfüllte. — Die hierauf erfolgende Entlassung der

Dienstboten und Liquidation deS Vermögens interesfirt uns

nun weniger, als daß Befehle aus Rom vom 20. März
eine zweite Note deS apostol. Nuntius und eine Mahnung
an die im Ausflug begriffenen Klosterbewohner zur Folge
hatte. Es zeigt dieS, wie der heilige Vater steh verpflichtet
fühlt, im gegebenen Falle zu handeln. Die Mahnung deS

heil. VaterS erweckte schon jetzt einen sechsten Konven-

malen, daß er, ungeachtet der angedrohten Strafe der Ent-
ziehung der Pension, kürzlich dem Kl. Rathe gegen die

Aufhebung deS Klosters durch den Staat eine Protestation
einlegte. Der Mann, in dem daö Gewissen erwachte, ist

Hr. P. Ambros Bum bach er, Pfarrer in Vättis. —
Dem „WahrheitSf." entheben wir bemeldteS Ermahnungs-
schreiben unsers heil. Baters, Papst Gregor XVI. an den

hochiv. Abbt Plaztduö von PfäferS.

GregorinS XVI., Papst.
Geliebter Sohn, Heil sei Dir und apostolischer Segen!

Wir haben Dein unterm 2. März an uns gerichtetes
Schreiben, welchem eine im Namen der Deiner Obsorge
untergebenen Klosterfamilie fchon unterm t,5. Jänner gefer-
tigte Bittschrift augebogen war, zu einer Zeit erhalten,
da uns bereits schon die zweifachen, von der weltlichen
Gewalt ungerecht gefaßten Beschlüsse bekannt waren, nach
welchen Euer Kloster aufgehoben und seine Güter zu an-
dern Zwecken verwendet werden sollen. Daher hat ein der-
artiges Bittgesuch, das seinem Inhalt nach anstößig und
uns durchaus zuwider erscheint, unserm Herzen noch darum
größeres Leidwesen verursacht, weil wir aus ihm entnehmen
mußten, daß sogar Diejenigen fich dem Dienste weltlicher
Gewaltschritte hingeben, deren Pflicht eS nach der Heiligkeit
ihres Standes und Berufes gewesen wäre, denselben mit
aller Kraft religiöser Aufopferung entgegen zu treten. Was
müssen wir aber erst denken, da die durch gemeinsame Bitte
nachgesuchte Erlaubniß um Entlassung aus dem Ordensstande
noch dazu auf solchen Gründen beruht, welche nicht nur
der Willkür weltlicher Gewalt eine gesuchte Gelegenheit
darboten, sondern auch überdies Deinem ganzen Konvente

und vorzugsweise Dir, geliebter Sohn, durchaus zur Schande

gereichen? In der That, daö schwere Amt, das Du verwal-
test, forderte vor Allem von Dir umsichtige Fürsorge, auf
daß die Klosterzucht unter Deinen Brüdern nicht so locker

gemacht würde, wie Du nun (leider zum ersten Male) uns

berichtet hast, und wenn auch die Umstände deS OrteS und

der Zeiten solchem Bemühen widerstrebten, so wäre eS doch

offenbar in Deiner Pflicht gelegen, den ganzen Sachverhalt
dem apostolischen Stuhle zu berichten, um hierin die geeig-

ueten Räthe von unserer väterlichen Fürsorge zu vernehmen.

Darum erklären wir Dir, daß wir nicht nur völlig verab-

scheuen, die nachgesuchte Erlaubniß (der Säkularisation)
zu ertheilen, sondern auch der festen Willensmeinung find,
daß Ihr in dem heiligen Stande, in den Ihr früher bernfen

worden, treu verharret und nach Pflicht Euch gegen den

Mißbrauch der weltlichen Gewalt verwahret, wenn fie die

Vollziehung ihrer widerrechtlichen Dekrete anordnen sollte.

Da uns übrigens bekannt ist, daß einige Kapitularen
der Aufhebung Euers Klosters offen entgegentreten, so können

wir nicht umhin, ihrem Pflichtgefühl gerechtes Lob zu er-

theilen und geben getrost der Hoffnung Raum, daß es auch

den Uebrigen, vorzugsweise aber Dir, geliebter Sohn, zur
heilsamen Anspornung diene, in solcher Weise zu handeln,

wodurch das Aergerniß, das, wie Du selbst bekennest, durch

Euer anstößiges Bittgesuch unter dem Volke entstanden ist,

wieder gut gemacht werden kann. Sodann wollen wir nicht

unterlassen, Dir die volle Mitwirkung unserer Fürsorge zu

versprechen, um, so viel an uns liegt, den Nutzen des

mehrbenannten Klosters zu fördern, wie wir es nach Deinen

umständlichen Berichten hierüber an unö am zweckdienlichsten

erachten werden, und in dieser Erwartung ertheilen wir
Dir in aller Liebe den apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom bei St. Peter am 20. März im Jahre
des Heiles tSZ«, unsers Papstthums im achten.

G r e g 0 r i « s.

Die Flitterwoche in PfäferS ist vorüber; die Reue

stellt fich früh und bitter ein!

Nachtrag

zu den aargauifthen Großrathsverhandlungm»

Der Eröffnungsrede in der GroßrathSversammlung vom

26. März des diesjährige» GroßrachSpräfidenten I. P. Brug-
gisser entheben wir noch Folgendes daS Kirchliche im Aar-

gau Berührende:
„Daß fich der Große Rath auch an die Regulirung der

katholisch-kirchlichen Verhältnisse gemacht, daß er auch in
dieser Beziehung seine Staatsrechte wahrte, und deshalb

mit dem Bischof und römischen Stuhle in einen Conflikt ge-

rathen, der gegenwärtig noch nicht beseitigt ist, hiezn
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wird ihm das Recht Niemand beftreiten. Daß er

in Vollführung seiner Beschlüsse nicht glücklicher war/
ist der Zerrissenheit der Schweizerkantone/ gegenüber dem

eisernen Rom/ und dann auch den ungenügenden Bestim-

mungen des unglücklichen bischöflichen Konkordats zu-

zuschreiben/ durch welches der Kanton Aargau viele seiner

frühern cke jure et àeto besessenen Rechte gegenüber dem

Bischöfe und der römischen Kurie eingebüßt hat." — Der

Redner tröstet sich aber mit dem eklatanten Beispiele Preu-

ßenS/ daß es der dortigen (protestantischen) Regierung der

Halsstarrigkeit Roms gegenüber eben so wenig geglückt habe/

durch die Entfernung eines „ungehorsamen" Oberhirten das

Ziel zu erreichen. »Die meisten von uns sind mit den Ver-

sügungen der preußischen Negierung *) gewiß ganz zufrieden/

die sie wider einen ungehorsamen Oberpriester getroffen

hat — und doch — und dennoch will die römische Kurie

selbe nicht anerkennen." (!l) Es dürfte wahrlich im In-
teresse des preußischen Hofes liegen/ diese von Hrn. P. Brug-
gisser von Wohlen ausgesprochene Rüge Sr. Heiligkeit durch

die Eilpost und noch zur rechten Zeit mitzutheilen / um je eher/

je lieber Gregor den XVI. durch solches Machtwort aus dem

Aargau aufzuschrecken und ihn auf bessere Wege zu leiten

(um so schleunigst durch sanktionirte Unterdrückung des

Erzbischoss von Köln von Seite Roms zum Ziele zu ge-

langen). Nebst dieser Lächerlichkeit fällt unö eine andere

Behauptung noch auf/ alö hätte der Aargau ein un be-

stritteneS Recht/ mit den Vorstehern der heiligen katho-

lischen Kirche/ mit Papst und Bischof in Conflikt zu ge-

rathen. Der Redner scheint es nicht für nöthig erachtet zu

haben/ den Beweis zu liefern für dieses radikale Ur-
recht/ »mit der Kirche Gottes nach Belieben zanken zu

dürfen /" — was wir schmerzlich bedauern; denn wir zwei-

feln nicht/ er würde den Beweis ste jure et cke àeto seit

jenen undenklichen Urzeiten hergeleitet haben/ wie cS der

Aargau/ welcher im Jahre 1803 entstanden ist/ im grauen

Alterthume schon gemacht und getrieben habe/ — wo er

nach Hrn. P. Bruggissers Angabe damals schon viele solche

Rechte/ dem Bischöfe und der römischen Kurie gegenüber

(von 1803 bis 1828 — also volle zwanzig und fünf Jahre,'
bis zur Zeit des unglücklichen Konkordats)/ besessen habe.

Auch würde der Redner auf Aktenstücke genug gestoßen

-) Bruggisser, der dieses sagt, nennt sich einen Katholik, wie er
wirklich als Repräsentant des kathol. Theils dasteht. An einem
Katholiken aber sollte man doch in derlei Angelegenheiten mehr
christlichen Sinn wahrnehmen dürfen. Denn zum Wenigsten
sollte ein katholischer Christ wissen, daß man Gott mehr als
den Menschen gehorchen müsse. Petrus, der erste oberste

Priester und nach ihm viele tausend Oberhirten sind das Opfer
solchen Ungehorsams geworden, denn sie wollten auf das
Ansinnen despotischer Gewalt weder ihren Grundsätzen abschwö-

ren, noch dem Gdtzen der Zeit Weihrauch streuen.

haben/ wodurch er geschichtlich hätte nachweisen können,

welch' nachtheilige Folgen, die so skrupulöse und ge-
wiß mit großer und zärtlicher Angst begleitete Be-
achmng dieses »unglücklichen" Konkordats, besonders seit

1831, über das liebe Ergöw gebracht habe. Die bekannte

Proklamation im Mai 1836, das herbstliche Sturmgebot,
die Priester unter dem Bajonette schwören zu machen, dann

die so vielfach und kräftig erlassenen Schreiben an den Bi-
schos, wo ihm zum bessern statutarischen Benehmen der Text
gelesen ward; auch die erfolgten Einsperrungen und Ab-
setzung katholischer und mißbeliebiger Priester, und endlich

die jüngst im Jänner 1838 vom Bezirksbischof von Muri
abgehaltene Synode mit seinem Klerus u. s. w. — alles

dieses hätte zur Beleuchtung der aargauischen jni-n eireu

«ueru, wenn auch nicht à jure, doch cke kucto gewiß

reichlichen Stoff gegeben. Aus dieser Beleuchtung hätte
dann aber auch noch hervorgehen mögen, wie »unglücklich"
ein Staat werden müsse, wenn er sich durch derlei Kon-
kordate die Hände so gewissenhaft binden läßt, daß das ge-

ringste Ausglitschen ihm zur moralischen Unmöglichkeit ge-

macht wird. Allein unser Redner war zu solcher historischen

Erörterung nicht aufgelegt und allzu bescheiden; er zog vor,
Folgendes nur noch am Schlüsse seiner langen Rede zum

Obigen nachzutragen:

»HH. Lassen wir uns in Zukunft so viel als möglich

fern von katholisch - kirchlichen Händeln bleiben,

wahren wir unsere Rechte bestens gegen jegliche Anmaßung.
Bei allen Anstrengungen in dieser Beziehung sind gegen-
wärtig keine Lorbeeren zu ärndten, eS ist ein unfruchtbarer
Kampf, der gegenwärtig zu keinen praktischen Folgen führt.
Lassen wir die Entscheidung dieser Fragen der Zeit über.

Dem Aargauer ist Gewissensfreiheit durch die Verfassung
zugesichert, *) genießt er diese nach seiner vernünftigen
Ueberzeugung, so wird sich der Protestant und Katholik da-
bei wohl befinden, und der letztere sich um Mittel-
alterliche Gebräuche (welche, gab er nicht an) des
Ultramontan iömuS wenig bekümmern." —

WaS gewisse Leute unter diesen mittelalterlichen
Gebräuchen und was fie unter dem SchreckenSworte Ultra-
montaniömuS verstehen, das ist für Jeden, der Augen hat,
kein Geheimniß mehr, und nicht selten sängt man es faktisch

zu zeigen an, was damit verstanden sein soll. Wer wird
aber glauben mögen, daß bei solchen Begriffen, die man über

Religion haben mag, bei so kühner Hintansetzung alter Ge-
brauche und des sogeheißenen UltramontaniSmuS, Konkordat
und Katholizismus auf einen katholischen GroßrathSpräfiden-
ten des Kantons Aargau so schwer und unerträglich, ober

auf A mts geschäste störend rückwirkcn sollte? —

5) Wie Sicherheit des Eigenthums
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In der Sitzung vom 28. März kam daS bekannte Kol-
laturwesen zur Sprache, dessen Resultat bekannt ist. ES

ist keinem Zweifel unterworfen, daß vi. Brnggisser selbst
den ersten und größten Impuls zur Zurückweisung die-
ses Attentâtes auf fremdes wohlerworbenes Eigenthum ge-
geben hat. Merkwürdig sind in dieser Hinsicht seine im
Großen Rathe gefallenen Aeußerungen gegen den radikalen
Berichterstatter N. Tanner, Präsident des Obergerichteö,
der zugleich auf den Komissionalantrag sowohl als den Be-
richt, den man nicht einmal der Oeffentlichkeit zu übergeben
den Muth gehabt hatte, verfaßt haben soll, der überhaupt
über die Einziehung der Kollaturen im Aargau sich schon am
meisten abgemüht hat, der sogar zur Sicherheit, wenn eS

sich um rein katholische Sachen handelt, seine subtil katho-
lisch verfaßten Aufsätze und Berichte den noch subtilem
Sinnesorganen eines Herrn katholischen College» des Ober-
gerichtS zur Prüfung und Entscheidung vorhält. — Il>.
Bruggisscr nennt diesen Hrn. Tanner einen Mann, der nur
daS Feuer zum Kampfe anblase und dann bei dem Kampfe
selbst sich in den Hintergrund stecke, der stetS nur zum Ge-
fechte gleich einem Trompeter blase, aber nie mitfcchten
wolle, w. (Siehe Nr. 15 Zersplittert war die Meinung,
wem nach dieser Einziehung dann das Wahlrecht zuge-
standen werden sollte; Einige meinten dem Staate, Andere
deni Volke. Zur letzter« Meinung stand vorzüglich Amman»

Siegfried von Zofingen, der die Bemerkung fallen ließ,
„daß das Wahlrecht der Geistlichen in den Händen des

Staates oft nicht gut versorgt war." Selbst Herr Zschokke

schien sich dieser Behauptung anschmiegen zu wollen.

Auffallend finden wir, daß nun seither der „Schweizer-
bote" mit einem Luzernerblam über die zwischen Luzern und

Aargau, in Betreff dieser Einziehung der Kollaturen angchobc-

nen Differenzen gleichsam wie zu Markte geht, bald ernste bald

süße Miene macht, um zum Zwecke baldiger Unterhandlungen
zu gelangen. Daß aber in dieser beiderseitigen Besprechung
die wahren und rechtlichen Besitzer der fraglichen Psrund-
rechte nicht bedacht, noch berücksichtigt werden, müßte noch

mehr auffallen, wenn dergleichen Duige als gewöhnliche

Erscheinungen dcS TageS, die Aufmerksamkeit stetS rege zu

halten im Stande wären. Auch bei Bruggisser ist eS nicht
daS Recht, welches ihn bestimmt, sondern einzig die Rück-

ficht auf andere Kantone. Sagt er ja deutlich genug, daß

man mit den aargauischen Kollaturen wohl fertig werden
könnte, indem man ihnen ihr Recht wohl mit Gewalt
nehmen könnte, tadelt den Kl. Rath und die Kommission

nur deshalb, daß sie so dumm und plump au die Sache
gehen und sogar für andere Angelegenheiten sich die Bei-
hülfe anderer Kantone benehmen!

Schreiben des Hrn. Ministers Menftein an die

Bischöfe der niederrheinischen Provinz und an
den Generalvikar iBr. Günther in Trier.

„Se. Majestät der König haben, bei Anlaß der Miß-
billigung des, von Einem der Herren Bischöfe der westlichen

Provinzen angezeigten Rücktritts von der Uebercinkunft
vom IS. Juni 1884 in Betreff der gemischten Ehen, in
der an mich und den Minister der auswärtigen Angelegen-

heilen gerichteten Allerhöchsten KabinetSordre vom 28. v.

M. zu erklären geruht: bei der obigen Anzeige scheine nicht

erwogen zu sein, daß gemischte Ehen in Deutschland dem

päpstlichen Stuhle nicht v o r bch alten, sondern b ischö f-
licher Verfügung unterworfen sind; daß vertragsmäßige
Verbindlichkeiten nicht einseitig aufgelöst werden; daß die

Allokution keinen Befehl enthält, und, was die Hauptsache

ist, daß die päpstliche Verordnung, dieselbe heiße, wie sie

wolle, in Sr. Maj. Landen nur mit Vorwissen und Geneh-

migung der Regierung ausgeführt werden kann. Gesetze

und Einrichtungen der Staaten würden übel geschirmt sein,

wenn eö nur einer in Rom gesprochenen Rede, sie zu ent-

kräften, bedürfe. Se. Maj. der König werden einen solchen

Grundsatz in Allerhöchstdero Landen nicht aufkommen lassen.

Ich habe daher die Bischöfe und ihre Domkapitel auf die

Verfügung deS Allgemeinen LandreehtS Theil II. Tit. II.
§. 115 hinzuweisen, und solchen zu eröffnen: daß I. k.

Majestät sie und ihre AmtSfolger den, durch den

Beitritt zur Uebereinkunft vom is. Juni 1884

üb e r n o m m c n e n V e r pfli ch t u n g e n n i cht enthebe.
Anstatt diese Uebereinkunft anmaßlich für aufgehoben zu

erklären, hätte angezeigt werden sollen, worin ihr angebli-

cher Widerspruch mir dem Brcve PiuS Vlll. vom 25. März
1850 bestehe, und wie letzteres künftig anzuwenden beabsich-

tigt werde. ES sei durchaus unrichtig, daß, wie von einigen

Behörden angenommen zu werden scheine, den kath. Geist-

lichen deS NheinlandeS und der Provinz Westphalen die

Einsegnung gemischter Ehen durch KabinetSordre vom 17.

August 1825 unbedingt geboten werde. Vielmehr sei dcnsel-

ben nur untersagt, sich ein förmliches Versprechen über die

Erziehung in der katholischen Religion geben zu wollen,
oder brieflich vorlegen zu lassen, weil solches mit den Ge-

setzen deS StaalS über die Erziehung der Kinder auö ge-

mischten Ehen, und mit der gleichberechtigten Stellung der

evangelischen Konfession nicht vereinbar sein würde. Beschei-

dene Erkundigungen seien jedoch dem katholischen Seelsorger

nicht verboten, und glaube derselbe, die kirchliche Trauung

nicht vornehmen zu dürfen, so entscheide zwischen ihm und

dem katholischen Branttheilc, welcher allein darüber Beschwerde

zu führen befugt ist, der Diözesanbischof, bei dessen Aus-
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spruch eS dann sein unabänderliches Bewenden habe, ohne

daß ein Verfahren bei den Staatsbehörden stattfinden soll.

ES liege in dem eigenen, wohlverstandenen Interesse der

Bischöfe, daß letztere durch möglichst milde Auffassung des

Breve vom 25. März 1830 in Betreff der gemischten Ehen

dem Geiste der diesen Gegenstand betreffenden Uebereinkunft

vom 19. Juni 1834 treu bleiben, und diese ist eS, die Se.

Maj. von den Bischöfen erwarten, ohne übrigens in der

Auffassung einzelner Bestimmungen der, zu jener Uebercin-

kunft gehörigen Instruktion, die dem Gewissen der Bischöfe

überlassen bleibt, dieselbigen einengen zu wollen.

„Indem ich Ew. Hochwürden die in dieser Erklärung

enthaltene Allerhöchste Willensmeinung Ihrer königl. Maj.
bekannt mache, zweifle ich nicht, daß Wohldieselben sich

werden angelegen sein lassen, solcher in pflichttreuer Gesin-

nung nachzuleben, wie auch die Ihnen untergebene Geist-

lichkeit zu einem, mir derselben übereinstimmenden Verfahren
in angemessener Weise zu veranlassen, zu ermähnen und

anzuhalten. Insonderheit aber werden Ew. Hochwürden

nicht gestatten, daß, wo etwa an einigen Orten der Diözese

ein milderes Verfahren bei der Einsegnung gemischter Ehen

vorlängst begründet war, solches unter irgend einem Vor-
wände angetastet, und davon abgegangen werde.

Indem ich Ew. Hochwürden ergebenst überlasse, sowohl

zur Benachrichtigung des Domkapitels, als auch zur Au-

Weisung des GeneralvikariatS und der Pfarrgeistlichkeit das

Erforderliche hiernach zu veranlassen, bemerke ich schließlich,

daß die Provinzialbehörden, von dem Inhalt dieser Ver-
sügung in Kenntniß gesetzt, und zu deren Beachtung ange-

wiesen worden sind.

Berlin den 19. Febr. 1338."
Die königliche Regierung sagt zu der Bischöfen hier

ganz höhnisch: wir achten euere Gewissensangst, aber wir
tragen derselben keine Rechnung, ihr müßt thun wie wir
wollen, und gleich viel, ob ihr daö, was ihr angelobt habt,

mit euerm Gewissen verträglich findet oder nicht, wir binden

euch daran. Anstatt in Uebereinstimmung mit der päpstlichen

Allokution der Regierung anzuzeigen, daß sie Unrechtmäßiges

versprochen und auf die Bestimmungen deö päpstlichen Bre-
ve'S hinzuweisen, hätten die Bischöfe vor die königlich prcu-
ßische Regierung hintreten und mit ihr diSputiren sollen,

worin der Widerspruch des päpstlichen Breve'S mit der Bunsen-

Spiegelschen Konvention bestehe, der König hätte dann das

Nichteramt übernommen und leichtlich durch den Mund
und Verstand seines Ministers erklärt: hier finde keine Ge-

fährde statt. Auch ist eS eine neue Finte einer Regierung,
welche Jahre lang mit dem päpstlichen Stuhle wegen der

gemischten Ehen unterhandelt und sich ein Breve von dcmsei-

ben ausgewirkt hat, daß die Angelegenheit der gemischten

Ehen in Deutschland dem päpstlichen Stuhle nicht vorbe-

250

halten, sondern bischöflicher Verfügung unterworfen sind.

Diese Behauptung gehört wieder zu den vielen Beweisen

der WahrheitS- und Gerechtigkeitsliebe der preußischen Re-

gierung. Man begreift aber leicht, warum die Regierung
diese Sache dem päpstlichen Stuhle entziehen will: man

läßr jeden Bischof vor seiner Wahl eine Zusage auf gewisse

Forderungen der Regierung unterzeichnen, erklärt dieselben

alö vom päpstlichen Stuhle unabhängig und mittelst des

Plazet giebt man der neuen Lehre und Disziplin daS Siegel
der hohcitlichen Bekräftigung. Das ist der kürzeste Weg,
der katholischen Kirche in Preußen ein kurzes Leben zu

versichern! Zur Sicherheit läßt man nur aufgekarte Männer

zu Bischöfen wählen, die auf daS Wort der Kirche nicht

achten, sondern nur aus den AuSspruch des protestantischen

Königs. Sollte doch je einem seine Pflicht erinnerlich wer-

den, so weiset man ihn auf Minden, Magdeburg, Coscl,

Graudenz und all die schönen Orte hin, wo man das Recht

hinter Kanonen sichert. — Man vergißt, daß die Bischöfe

ihre Zustimmung zur Convention nicht privat, sondern als

Bischöfe gegeben. WaS aber den Rechten eines Dritten
nachtheilig ist, dazu darf sich Niemand verpflichten, also

auch die Bischöfe nicht zu Dingen, wodurch die Rechte der

Kirche beeinträchtigt wurden — ihr Versprechen war also

von jeher ungültig. Hier will die Negierung jede Glaubens-

lehre und DiSziplinarvorschrift als ungültig erklären ohne

daS Plazet der Regierung, während Altenstein noch in dem

Schreiben an daö Kölnerdomkapitcl erklärte in Glaubens,
und Disziplinarentscheidungen nur Einsicht in die kirchlichen

Erlasse zu verlangen. So macht die Regierung nach Willkür
andere Forderungen der Kirche gegenüber, je nachdem sie

etwas vorhat.!

Ä i r ch l ich e N a ch v i ch t e il.

Luzeru. Der Kl. Rath hat zu berathen angefangen, was

mit den zwei FranziSkanerklöstcrn im Kanton Luzern anzu-

fangen sei. Die Nonnenkommission sucht die Berathung
vorzubereiten, wie die Frauenklvstcr besser verwendet werden

könnten. Im ErziehungSfach ist eine eigene Kommission

mit der Verbesserung des UnterrichtSwesenS beauftragt.
Diese ladet durch besondere Schreiben und öffentliche Bc-
kanntmachung alle Männer vom Fache ein, ihr' mit Rath
an die Hand zu gehen. ES wird einmal offiziell das Bc-
kenlilniß abgelegt, daß die zahllosen Verbesserungen seit dem

angebeteten Eduard Prvffer daS Gegentheil von Verbcsse

rungcn waren. Man ist nun auch jetzt wieder der Meinung,
daß diesmal wieder nicht auf den Grund deö Guten zurück-

gegangen werden wolle, sondern man gehe nur einen Schritt
weiter im Labyrinth; weshalb mancher seinen guten Rath
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lieber bei sich behalten wirb) als sich zum Lohn seines Ei-
ferö gehohnlächelt zu sehen. Denn schon fast die Gesammtheit

der KommissionSmitgliedcr ist nicht von der Art, baß sie

uns Vertrauen einflößen könnte.

Glarus. Die gesammte kath. Geistlichkeit hat sich

von der diesjährigen gemeinsamen Feier der Schlacht-

jahrzeic von Näfels, wobei ein protestantischer Prediger
die Predigt halten sollte, fern gehalten, und ist dabei der

Weisung gefolgt, welche der hochw. Bischof von Chur unterm

27. März in folgendem Schreiben an die kath. Geistlichkeit

hat ergehen lassen:

„Der ehrw. Geistlichkeit wird noch mehr als genug

erinnerlich sein, waö ich, als derzeitiger apostolischer Bis-
thumSverwalter, vor Jahren als zum ersten Mal der Antrag
gestellt wurde, die seit mehr als einem Jahrhundert
ruhig und rechtlich bestandene sogenannte Fahrtfei er
des katholisch en Volkes in eine mitdem reformirten
Konfessionstheile gemeinschaftliche Feier zu um-

stalten, damals und später mehrfach vorgestellt und au S

Amtspflicht erklärt habe, wie wenig nämlich in got-
teSdienstlicher Feier, als dem ersten und wesentlichsten Theile
jeder Religion, eine Gemeinschaftlichkeit zwischen

unter sich geschiedenen Konscssionen sich vertrage, und

wie dies insbesondere sich niemals mit der Lehre der katho-
tischen Kirche, ihrer Anordnung und Uebung vereinbaren

lasse, noch bewilliget werden könne. Die seitherigen Neu-
er un g en und Erfahrungen, so wie die gegenwärtigen

Umstände der gewaltsamen Spannung und allgemein
bekannten widrigen Zudringlichkeiten der Refor-
mirten gegen die Katholiken in Bezug auf Religion
und kirchliche Verhältnisse eignen sich nicht nur nicht,

angezogene Bedenken gegen religiöse Gemeinschaftlichkeit

zu mindern, sondern sind vielmehr geeignet dieselben zu

vermehren; weswegen denn die gemeinschaftliche Feier den

Katholiken zu untersagen ist. Indessen hindert dieses nicht,
daß die Katholiken abgesondert an einem andern schicklichen

Tag, z. B. am Sonntag eine feierliche Dank-und Bittan-
dacht zu Gott für christliche Freiheit und Wohlfahrt, wie

für alles wahre Gute, was sowohl zweckmäßig als Ihm
gefällig sein wird, halten mögen."

Chur, den 27. März 18Z8.

SiAu. Joh. Georg,
Bischof und Administrator.

Die Regierung ihrerseits hatte unterm 23. März fol-
gendes Schreiben an die kath. Vorsteherschaft ergehen lassen.

„Zur Vollziehung der LandeSgemeinderkennmiß vom

Jahr 1886, vermöge welcher die Näfelser-Fahrt, was die

kirchlichen Anordnungen und Gebräuche betrifft, von jeder

Konfession auf alt übliche Weise, in allem übrigen aber

gemeinsam gefeiert werden soll, finden wir uns bewogen,

Tit.! hiermit den Auftrag zu ertheilen, gefälligst die geeig-

netsten Vorkehrungen treffen zu wollen, damit diesem Be-

schluß der obersten LandeSbehörde in kirchlicher Beziehung

allseitig ein Genüge geschehe.—Von Ihrer Bereitwilligkeit
zum Voraus überzeugt, zweifeln wir nicht, daß Sie über-

Haupt in Ihrer amtlichen Stellung kräftig dazu mitwirken
werden, daß das heurige Fest nach der Absicht der Stifter
in ächt christlichem, brüderlichem Geiste begangen und sorg-

fältig alles vermieden werde, waö diesem und dem Gesetze

widerstreitend, zu öffentlichem Aergerniß Anlaß geben könnte.

Sollten Sie bei diesen Bemühungen auf Hindernisse
stoßen, so dürfen Sie auf unsere obrigkeitliche Unter-
stützung zählen, gleich wie wir unS vorbehalten,
etwaige Fehl bare zu nachdrücklicher Bestrafung ein-

zuleiten." —
KiZn. Der Amtölandammann:

Dietrich Schindler;
Der Landschreiber:

Cham.
Bei der Fahrtfcier am 7. d. M. war auch sehr wenig

katholisches Volk zugegen. Hr. Landammann Schindler war
der erste Festredner, und zwar in Ergüssen der bittersten

Gallsucht: daß man die Feier nicht gemeinsam halte, das

sei nicht Christusreligion, sondern Pfaffenreligion; lange

genug habe ein Fremder im Glarnerlande Gesetze vorge-
schrieben und als Vorsteher des Volkes verspreche er heute

feierlich, Allem aufzubieten und nicht eher zu ruhen, als
biö der Herrschaft eines Fremdlings ein Ziel gesteckt sei.

Der protestantische Pfarrer Walcher in GlaruS hielt eine

andere Predigt, mehr geschmeidigen Inhaltes, um wieder

zu lindern, waö der Landammann aufgereizt hatte. Da
die Protestanten im BiSthum Chur keinen dienstbaren kath.

Geistlichen hatten finden können, suchten fie sich einen in
der Diözese St. Gallen. Hr. Pfarrer Eicher von SchäniS

ließ sich durch Vorzeigung des bischöflichen Verbotes nicht
abhalten, das Hochamt in Mollis zu halten; als Unterthan
der St. Galler Diözese, sagte er, habe er keine Befehle

von Chur anzunehmen. ES ist aber so wenig zu entschuldigen,

wenn er nicht wußte oder nicht wissen wollte, daß ein Geist-

licher, wenn er in einer andern Diözese kirchliche Verrich-
tungen vornehmen will, sich auch den daselbst bestehenden

Vorschriften zu fügen hat.

Frcyburg. Das Mahnungsschreiben des hochw. Bi
schofs gegen die „Helvetic" hatte zur Folge, daß dieses

Blatt auf dem Lande öffentlich verbrannt wurde, daß das

Comite für dessen Verbreitung und Unterstützung in der Stadt
rathloS ist, endlich daß die Helvetic ihre wüthenden An-
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griffe gegen den hochw. Bischof selbst richtet. Hoffentlich
wird sich das Blatt dadurch zu Grunde richten.

Schaffhausen. Folgendes ist das Schreiben, welches

der Ausschuß der katholischen Genossenschaft wegen liebloser

Verdächtigung und frühzeitiger Verfolgung radikaler und

liberaler Feinde an die Negierung gerichtet hat.

„Hochgeachteter Junker AmtSburgermeister!

Hochgeachtete Herren I

Mit wahrer Entrüstung hat die katholische Genossen-

schaft der Stadt Schaffhausen die Beilage der Zeitung des

Schaffhauser Konrrierö Nr. 25 gelesen/ welche den Titel
führt: Toleranz und Belohnung derselben/ und

welche der kath. Genossenschaft den schwärzesten Undank gegen

die hohe Regierung zum Vorwurf macht.

Gestützt auf das Bewußtsein/ einen solchen Vorwurf
nie verdient zu haben, indem die katholische Genossenschaft

vielmehr von den Gefühlen des innigsten Dankes gegen eine

hohe Negierung erfüllt ist/ findet sich dieselbe um so tiefer

dadurch gekränkt/ da das in der Beilage der Zeitung ab-

gedruckte Zirkular gar nie mit diesem Inhalte weder im

In- noch Auslande versendet war/ daher ein in dieser Hin-
ficht vollkommenes hinterlistiges Falsum ist.

Wahr ist eS/ daß das Konzept des abgedruckten Zir-
kulars ursprünglich so geschrieben wurde; nicht minder wahr
ist eS aber auch/ daß der ganze Ausschuß der Genossenschaft

solches einstimmig mißbilligte/ und darauf bestand: daß/

obgleich ohne ihr Vorwissen lithographirt/ alle Exemplare

sogleich eingezogen werden sollten und keines derselben an

irgend wen abgegeben werden dürft/ waö auch geschah / in-
dem dafür das hier anliegende in Steindruck gesetzt und

versendet ward. Dieö begründet daher auch den aufgestellten

Satz/ daß diese nunmehrige Veröffentlichung nur durch

Unterschlagung oder Verheimlichung eines der frühern Kon-

zeptS - Exemplare geschehen konnte/ und dessen uunmeh-

rige Kundmachung/ und zwar nach dem Verlaus eines

vollen Jahres/ nebst einer offenbaren dem Publikum aufge-

hefteten Unwahrheit/ nicht das Gepräge der Frömmigkeit
oder Liebe/ wohl aber jenes der Heuchelei und böswilligsten

Falschheit offenkundig an der Stirne trägt.
Da nun dem unterzeichneten Ausschuß alles daran ge-

legen ist/ daß er in den Augen eines Hochlöbl. Kleinen
Rathes weder als intolerant, noch vom schwärzesten Undank

erfüllt erscheine/ sondern daß diese hohe Stelle in die volle

Kenntniß der Sachlage und ihres Hergangs gesetzt werde/
so erlaubt sich der Ausschuß in den Aulagen nicht nur
Exemplare deö wirklich vertheilten, zur Vergleichung mit
dem gedruckten Zirkulare hier anzuschließen, sondern selbst

noch von einem spätern, welches erst kürzlich zur Oeffent-

lichkcit bestimmt, dem Druck übergeben ward. Exemplare

zur hohen Einsicht beizufügen.
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Die wir diesen, übrigens unerwünschten, Anlaß mir
Vergnügen benutzen, um Ihnen Tit. die Versicherung unserer
vollkommenen Hochachtung darzubringen.

Schaffhausen, den 30. März 1838.

Im Namen deS Ausschusses der katholischen

Genossenschaft,

Der erste Vorstand:
Franz Graf von Enzenherg,

k. k. österreich. Kammerherrch

Baiern. Den 12. April Nachmittags verschied in
München llr. Joh. Ad. Möhler, Ritter des St. Michaels-
ordenS und Dechant deö DompkapitelS Würzburg, nach

langwieriger Krankheit an den Folgen eines zuletzt mir
heftigem Fieber verbundenen BrustleidenS, in einem Alter
von st2 Jahren.

Prcuften. Herr !>r. Binterim, kath. Pfarrer in

Bilck bei Düsseldorf, der gelehrten Welt als einer

der gelehrtesten Theologen durch seine Schriften bekannt,

von seiner Gemeinde, zu welcher auch die Vorstadt von

Düsseldorf gehört, wie ein Vater geliebt und geehrt, fand

bei seiner Rückkehr aus der Kirche, wo er eben die Kinder

unterrichtet hatte, in seiner Wohnung eine auö dem Staats-
Prokurator Schnaaße, dem JnstruktionSrichter Backers
nebst einem Sekretär, dem Polizeiinspektor Mit einem Agen-

ten und Diener bestehende Kommission vor, zur Durchsu-

chung seiner sämmtlichen Papiere, Briefschaften und Bücher

und zur Beschlagnahme alles Verdächtigen. Wie man sagt,

gieng das Kommissorium vom Polizeiminister von R ocho w

in Berlin aus. Die Kommission hatte bereits während der

Abwesenheit des Pfarrers alle Maßregeln getroffen, dam«c

von den Angehörigen desselben nichts entfernt, oder ver-

heimlicht würde. Gleichwohl stieß man trotz der langen

Untersuchung, die bis 5 Uhr Abends währte, und wobei

man weder Schrank noch Tisch unangetastet, keinen Winkel

ungesehen ließ, auf nichts Verdächtiges, wenn man

nicht einige unbedeutende Briefe vom Jahre 1837 dahin

rechnet, die man mühsam auö einer 20- bis 30jährigen

Korrespondenz herausnahm. Diese nahm man mit; von den

Büchern wollte man ihm den AthanasiuS von GörreS,
die äire« «io iüoloAne und seine eigene Abhandlung über

das Nichteinsegnen der Wöchnerinnen ^vissoratio tie nan
intrmliieentln soieinni izeneckietione in templum pnerpe-
rn entlwlie», enftis proie» non est n entlnilieo pnroeiio

«-> Das anstößige Aktenstück war von einem Protestanten, Hrn.
Hans von Ziegler, abgefaßt. Obige Beschwerdeschrift der
Katholiken wurde sâ àm gelegt; 91 protest. Bürger wendeten
sich an den Stadtrath, daß er beim Gr. Rath nachsuchen möchte,
daß den Katholiken entweder die gemachte Erlaubniß wieder
entzogen, oder wenigstens mit noch größern Beschränkungen, als
einer blos geduldeten Kirche, die Ausübung des Kultus gestattet
werde!
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Kiìpàià. lâkmii — 48!î?-5) entziehen; doch stand man

auch hiervon ab / und genügte/ sich deren Titel in das Pro-
tokoll einzutragen/ als er erklärte/ wie durch kein Gesetz

einem Gelehrten solche Schriften verboten wären/ oder

verboten werden könnte»/ wenn nicht alle wissenschaftliche

Erörterung aufhören solle. Man richtete hierauf mehrere/

größtcntheilS mit der Kölner Sache in Verbindung stehende/

Fragen an ihn; obgleich aus Ueberzeugung ein warmer Freund

seines gefangenen ErzbischofS/ zeigte sich durchaus keine

Spur von Schuld oder Intrigue/ im Gegentheil giebt dies

unangenehme Verfahren einen neuen Beleg zu der alten

Wahrheit/ daß von keinem weniger Unheil im Staate zu

erwarten ist/ als von einem treuen Diener des göttlichen

Wortes/ für den Hr. vr. Binterim in den Augen Aller/
selbst seiner etwaigen Gegner/ gilt. Dieser Bericht der

N. W. Z. erinnert uns wieder lebhaft an die im I. 1835

bei gleich achtbaren Männern in der Schweiz vorgenom-

mencn Hausdurchsuchungen/ und die Stimmung der Gemü-

rher/ welche diese Handlung in Preußen verursachte/ wird

geradezu so geschildert/ wie sie damals bei uns war. ES

nimmt die ganze VorftellungSkunst eines Berlin erköre-
spondenten in Anspruch/ um sich die Miene zu geben/ als

härre man Wunder von Geheimnissen und Wichtigkeiten cm-

deckt. Aber am Ende läuft die Sache darauf hinauS/ daß

man deutliche Spuren dcS IcsuitismuS bei Binterim
entdeckt habe!!

— Hr. HüSgen soll nun seine Stelle als Bisthumsver-
wcser und Generalvikar von Köln niedergelegt haben.—
Der verdächtige Erzbischof Sedlnitzky von Breölau war

vor Kurzem nach Berlin verreist. Bei seiner Rückkehr erhielt
das Gerücht von der Errichtung einer katholischen National-
kirche Preußens wieder solchen Bestand/ daß das Domkapitel
den Erzbischof aufforderte/ dieses Gerücht zu widerlegen.

Der Hr. Weihbischof nahm die Widerlegung auf sich. Ein-
zelnc Geistliche find mit der Einsegnung gemischter Ehen

etwas bedenklich geworden; die Allokution erinnert sie an

ehre Pflicht/ und bereits wollten Einzelne deshalb durch An-
frage beim Ordinariat ihr Gewissen beruhigen. Die Vor-
gänge in Posen haben das Ihrige noch dazu beigetragen.
Die Regierung hat ihre StaatSschrist selbst unter das

Militär vertheilen lassen; dagegen ist der „AthanasiuS^/
welcher sehr gesucht wird/ nicht zu erhalten. — Aus Posen
lauten die Berichte nicht immer zuverläßig; denn hier ge-

singt es der Regierung leichter als in Westpreußen/ die

Korespondenzen zu unterdrücken. Das wirb bestätigt/ daß

«y Wir werden von dieser Schrift später etwas umständlicher
sprechen. D. Red.

die Negierung das bereits mitgetheilte Rundschreiben nebst

einem Hirtenbrief an die Geistlichkeit wegnehmen ließ; aber

alle Geistlichen erklärten/ sich an die Weisung ihres Ober-

Hirten halten zu wolle»/ und auf die Weigerung des Erz-

bischofS/ seinen Generalvikar Brodziszewsky in Gnesen wc-

gen Bekanntmachung dieses Hirtenbriefes zu suspendiren/

wurden dem Erzbischof in Posen die Papiere nicht auf die

glimpflichste Weise versiegelt. Dem Generalvikar soll we-

gen seiner Pflichttreue das Schicksal deö Hrn. Michelis an-

gedroht sein/ nach Cosel abgeführt zu werden. An einigen

Orten soll das Volk solche Geistliche/ welche gegen das erzbi-

schöfliche Verbot/ gemischte Ehen nach Vorschrift deS Staates

einsegnete»/ verjagt haben.

— Der König hat ein eigenes Gesetz erlassen/ daß Jeder-

mann ohne Unterschied/ welcher kirchliche Erlasse ohne könig-

liches Plazet verbreite oder der Verbreitung Vorschub leiste/

ergriffen und auf eine Festung geführt werden soll. — In
Posen ist die Militärmacht aufgeboten. Die Regierung

scheint lieber einen Bürgerkrieg zu sehen/ als die Katho-
liken ruhig die Gebote ihrer Kirche befolgen und freie Reli-
gionSübung genießen zu lassen!

Rom. Hr. P. v. G er amb befindet sich schon seit

einigen Monaten im hiesigen Magdalenenkloster. Er hatte

mehrere Audienzen beim heil. Vater/ der ihn/ so wie auch

die Kardinäle und Prälaten mit Wohlwollen aufnehmen.

Er soll von dem Generalkapitel seines Ordens mit verschic-

denen Arbeiten beauftragt sein / wodurch sein Aufenthalt in
Rom bleibend würde.

— Bekanntlich wurden vor einigen Jahren die katho-
lischen Armenier in der Türkei der Autorität des schiS-
malischen Patriarchen in Konstantinopel enthoben/ und vom
Sultan ihnen eigene Gemeindevorsteher zugestanden. Jedoch
war es ihnen noch nicht erlaubt worden/ eine Kirche außer
der Hauptstadt zu bauen / weil der türkische Staatssekretär
Pestes/ von den Schismatikern gewonnen/ den Katholiken
gänzlich entgegen war/ und daher zu verhindern wußte/
daß ihnen der Bau neuer Kirchen gestattet wurde. Da der-
selbe nun aber aus politischen Gründen in der Verbannung
sich befindet/ auch bereits darin gestorben / sein Nachfolger
aber günstiger gegen die Katholiken gesinnt ist/ so haben
sie einen Firman zum Bau von IS Kirchen erwirkt/ wovon
drei in den Vorstädten Konstantinopels und die übrigen in
verschiedenen Städten deS Reichs/ wo sich armenische 'Ka-
lholiken befinden / aufgeführt werden sollen. — An demselben
Tage/ an welchem der heil. Vater das Consistorium wegen
der kölnischen Begebenheit hielt/ empfieng er die für sei»/
um das Wohl der katholischen Armenier so besorgtes
Herz/ trostreiche Nachricht über die günstige Gestaltung der
Verhältnisse ihrer Religionsfreiheit in der Türkei und
indem er Gott dafür dankte/ machte er die Bemerkung/
daß / während man ihm in christlichen Ländern so viel Be-
irübniß verursachte/ der Herr anderseits ihn durch einen
muhamedänischen Fürsten kröstere.

Druck und Verlag von Jgna; Thüring.


	

